LEITFADEN

Berufliche Grundbildung
Büroassistent mit eidg. Berufsattest
Büroassistentin mit eidg. Berufsattest
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat per 1. Januar 2008 die Bildungsverordnung „Büroassistent/in mit eidg. Berufsattest“ in Kraft gesetzt.

Somit steht diese neue berufliche Grundbildung den interessierten Ausbildungsbetrieben und Lernenden ab August 2008 zur Verfügung.

Mit diesem Leitfaden wollen wir Ihnen einen Einblick geben in diese kaufmännische Grundbildung mit Berufsattest, damit Sie sich den Einstieg überlegen und sich darauf vorbereiten können.

Anhand des folgenden Inhaltsverzeichnisses können Sie punktuell navigieren oder sich von A bis Z in die Thematik vertieft einlesen. 

Speziell wichtige Themen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet und Querverweise im Text haben wir jeweils mit folgenden Zeichen dokumentiert (z.B. ( 6.1).

Im Sinne der Leserlichkeit wird auf die stete Erwähnung beider Geschlechter verzichtet und nur die weibliche Form verwendet, womit immer auch das männliche Geschlecht gemeint ist. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Kontaktpersonen unter Punkt 11.

Wir wünschen Ihnen ein kurzweiliges und informatives Studium dieses Leitfadens und hoffen, dass wir Sie schon bald als Lehrbetrieb im Beruf Büroassistent/in EBA begrüssen dürfen.
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	1
	Berufsbildungsgesetz (BBG)

	
	1.1
	Berufsbildungsgesetz (BBG)

Das BBG regelt im Art. 17 die Bildungstypen und Dauer innerhalb der beruflichen Grundbildung (Berufslehre) und definiert zwei unterschiedliche Grundbildungen (( 1.2 und 1.3).


	BBG

	
	1.2
	Grundbildungen EBA

Zweijährige Grundbildungen mit eidg. Berufsattest (EBA) schliessen in der Regel mit einer Prüfung ab und führen zum eidgenössischen Berufsattest.

Sie sind so ausgestaltet, dass die Angebote den unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden besonders Rechnung tragen.


	EBA

	
	1.3
	Grundbildungen EFZ

Drei- bis vierjährige Grundbildungen mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) schliessen in der Regel mit einer Lehrabschlussprüfung ab und führen zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ).

Das EFZ führt zusammen mit dem Abschluss einer erweiterten Allgemeinbildung zur Berufsmaturität.


	EFZ

	2
	Zweijährige Grundbildungen EBA

	
	2.1
	Allgemeines zu Grundbildungen mit eidg. Berufsattest (EBA)

Jede zweijährige berufliche Grundbildung ist - wie die drei- oder vierjährige Grundbildung - in einer Verordnung über die berufliche Grundbildung (kurz Bildungsverordnung) geregelt und führt zu einem standardisierten Beruf. 

Alle Grundbildungen EBA vermitteln eine Ausbildung auf einem einfacheren Anforderungsniveau und betonen praktisch orientierte Tätigkeiten. 

Der Unterricht in der Berufsfachschule und die überbetrieblichen Kurse sind in der jeweiligen Bildungsverordnung geregelt.

Jede zweijährige berufliche Grundbildung schliesst nach einer Prüfung oder einem Qualifikationsverfahren mit einem eidg. Berufsattest ab. Sie kann je nach Bedürfnis der lernenden Person angemessen verlängert oder verkürzt werden.

Treten bei der lernenden Person während der zweijährigen Grundbildung Lernschwierigkeiten auf, die den Abschluss gefährden können, so wird die lernende Person mit einer fachkundigen individuellen Begleitung unterstützt (( 7.6)

Nach Abschluss der zweijährigen beruflichen Grundbildung kann - je nach Möglichkeit des Berufsfelds - eine verkürzte EFZ-Grundbildung (( 1.3) absolviert werden. 

Motto „Kein Abschluss ohne Anschluss“

Diese Durchlässigkeit wird in der entsprechenden Bildungsverordnung (( 2.2) geregelt.


	EBA allgemein

	
	2.2
	Grundbildung Büroassistent/in EBA

Die neue Bildungsverordnung Büroassistent/in EBA wird vom BBT per 01.01.2008 in Kraft gesetzt.

· Verordnung über die berufliche Grundbildung „Büroassistentin/Büroassistent mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)“
Somit können Lehrverhältnisse ab August 2008 gestartet werden und die ersten gelernten Berufsleute werden im Sommer 2010 mit dem erlangten eidg. Berufsattest in den Arbeitsmarkt übertreten.


	Bildungsverordnung
BüroassistentIn



	3
	Berufsbild Büroassistent/in EBA

	
	3.1
	Berufsbezeichnung und Titel

Die Berufsbezeichnung heisst Büroassistentin EBA / Büroassistent EBA. Dieser Titel ist gesetzlich geschützt.


	Berufsbezeichnung

	
	3.2
	Berufsbild

Eine Büroassistentin beherrscht namentlich folgende Tätigkeiten und zeichnet sich durch folgende Haltungen aus:

a) Sie erledigt mehrheitlich einfache und standardisierte administrative Tätigkeiten.

b) Sie beherrscht den Umgang mit verschiedenen bürotechnischen Hilfsmitteln und Instrumenten der Kommunikationstechnologie.

c) Sie handelt und verhält sich dienstleistungsorientiert.

	Berufsbild

	
	3.3
	Dauer und Beginn

Die berufliche Grundbildung dauert zwei Jahre und beginnt in der Regel per 01. August, spätestens aber mit Schuljahresbeginn der zuständigen Berufsfachschule.


	Dauer und Beginn

	
	3.4
	Handlungskompetenzen / Ausbildungsziele

Die Ziele und Anforderungen der beruflichen Grundbildung werden in Form von folgenden drei Handlungskompetenzen beschrieben.


	Handlungskompetenzen

	
	3.5
	Fachkompetenzen:

· Umgang mit Kunden

· Erstellen von Dokumenten

· Arbeiten in betrieblichen Abläufen

· Terminplanung

· Umgang mit Büroeinrichtungen

· Umgang mit Daten

· Verstehen von Zusammenhängen in Wirtschaft & Gesellschaft

· Beherrschen der Standardsprache (Deutsch) und der verschiedenen Formen der Kommunikation

	Fachkompetenzen

	
	3.6
	Methodenkompetenzen:

· Arbeitsmethodik

· Umgang mit Informationsquellen

· Präsentationstechnik

· Setzen von Zielen und Prioritäten

	Methodenkompetenzen

	
	3.7
	Sozial- und Selbstkompetenzen:

· Erkennen und Reflektieren eigener Fähigkeiten

· Kommunikationsfähigkeit

· Konfliktfähigkeit

· Umgang mit Kritik

· Kundenorientiertes Verhalten (u.a.m.)

	Sozial- und 
Selbstkompetenzen

	4
	Bildungsanteile der drei Lernorte

	
	4.1
	Lernort Lehrbetrieb

Die Bildung in beruflicher Praxis (Lehrbetrieb) erfolgt über die ganze Dauer der beruflichen Grundbildung im Durchschnitt an 3,5 Tagen pro Woche (( 6.ff).


	Lehrbetrieb

	
	4.2
	Lernort Berufsfachschule

Die schulische Bildung (Berufsfachschule) im obligatorischen Unterricht erfolgt in 820 Lektionen pro Schuljahr. Davon entfallen auf den Sportunterricht 100 Lektionen (( 7.ff).


	Berufsfachschule

	
	4.3
	Lernort Überbetrieblicher Kurs (üK)

Die überbetrieblichen Kurse umfassen insgesamt mindestens 4 und höchstens 6 Tagen zu 8 Stunde (( 8.ff).
	Überbetrieblicher Kurs

	5
	Bildungsplan

	
	5.1
	Bildungsplan allgemein

Der Bildungsplan ist das pädagogische Konzept einer beruflichen Grundbildung. 

Darin werden von der Organisation der Arbeitswelt (OdA) vier Bereiche beschrieben:

a) Bildungsziele für alle drei Lernorte

b) Aufbau der beruflichen Grundbildung

c) Art und Organisation des Qualifikationsverfahrens

d) Organisation, Aufteilung und Dauer der überbetrieblichen Kurse

Verantwortliche Berufsbildnerinnen sind verpflichtet, die Lernenden über die Ziele und Inhalte des Bildungsplans zu informieren.

Der Bildungsplan hat den Modell-Lehrgang abgelöst.


	Bildungsplan allgemein

	
	5.2
	Bildungsplan Büroassistentin EBA

Der berufsspezifische Bildungsplan liegt auf folgender Homepage:

Bildungsplan Büroassistentin EBA

	Bildungsplan
BüroassistentIn



	6
	Bildung in beruflicher Praxis (Lehrbetrieb)

	
	6.1
	Mindestanforderungen verantwortliche Berufsbildnerin

Die fachlichen Mindestanforderungen an die verantwortliche Berufsbildnerin erfüllt, wer über eine oder mehrere der folgenden Qualifikationen verfügt:

a) Kauffrau/Kaufmann mit eidg. Fähigkeitszeugnis und mit mindestens drei Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet.

b) Eidg. Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den notwendigen Berufskenntnissen im Bereich Büroassistent/in EBA und mit mindestens drei Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet.

c) Einschlägiger Abschluss der höheren Berufsbildung auf der Tertiärstufe (z.B. Eidg. Berufsprüfung, eidg. höhere Fachprüfung, Höhere Fachschule usw.) wie z.B. Personalfachfrau mit eidg. Fachausweis.

d) Einschlägiger Hochschulabschluss (Fachhochschule, Universität) auf der Tertiärstufe und mit mindestens zwei Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet wie z.B. Betriebsökonomin FH.



	Verantwortliche
Berufsbildnerin



	
	6.2
	Berufsbildnerkurs

Im Weiteren ist die verantwortliche Berufsbildnerin verpflichtet, raschmöglichst einen obligatorischen Berufsbildnerkurs (Lehrmeisterkurs) von fünf Tagen zu besuchen.

Anmeldung obligatorischer Berufsbildnerkurs (Schaffhausen)
	Berufsbildnerkurs

	
	6.3
	Mindestanforderungen Arbeitsplatz

Damit diese Grundbildung umsetzt werden kann, ist der Lehrbetrieb dafür besorgt, dass ein geeigneter kaufmännischer Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird, welcher über die aktuellen Hilfsmittel (z.B. Telefon, PC, Internet usw.) verfügt.


	Arbeitsplatz

	
	6.4
	Bildungsbewilligung

Lehrbetriebe müssen eine Bildungsbewilligung des zuständigen Kantons besitzen im entsprechenden Beruf.


	Bildungsbewilligung

	
	6.5
	Gesuch um Bildungsbewilligung

Lehrbetriebe mit einer aktiven Bildungsbewilligung im Beruf Kauffrau/Kaufmann EFZ erhalten die Bildungsbewilligung Büroassistent/in EBA ohne Gesuch und ohne Erstbetriebsbesuch. 

Es genügt eine „Bestellung“ der Bildungsbewilligung Büroassistent/in EBA per Telefon oder per E-Mail (( 11.1).

Betriebe, welche bisher noch keine Lernenden im Beruf Kauffrau/Kaufmann ausgebildet haben, müssen das Gesuchsformular (siehe unten) einreichen (( 11.1).

Danach wird dieser neue Lehrbetrieb in der Regel vom zuständigen Ausbildungsberater (( 11.1) vor Ort besucht (Erstbetriebsbesuch). Dabei werden die Ausbildungsvoraussetzungen überprüft und Informationen zum Beruf Büroassistent/in EBA vermittelt.

· Formular „Gesuch um Bildungsbewilligung“ ( Downloadcenter

	Gesuch
Bildungsbewilligung
(Formular)



	
	6.6
	Rekrutierung Lernende

Lehrbetriebe mit einer aktiven Bildungsbewilligung (( 6.5) im Beruf  Büroassistent/in EBA können sich bei der zuständigen Berufsberatungsstelle (( 12.9) melden, damit der offene Ausbildungsplatz im Lehrstellennachweis (LENA) ausgeschrieben wird.

( Lehrstellennachweis Kanton Schaffhausen

	Rekrutierung
LENA

	
	6.7
	Höchstzahl Lernende

In einem Betrieb darf eine lernende Person ausgebildet werden, wenn

a) eine entsprechend qualifizierte berufsbildungsverantwortliche Person zu 100 Prozent beschäftigt wird oder

b) zwei entsprechend qualifizierte berufsbildende Personen zu je mindestens 60 Prozent beschäftigt werden.

Tritt eine lernende Person ins letzte (zweite) Jahr der Grundbildung EBA ein, so kann eine weitere lernende Person ihre Bildung im gleichen Betrieb aufnehmen.

Ausnahmebewilligungen:

In besonderen Fällen kann das Berufsbildungsamt Kanton Schaffhausen (( 11.1) einem Betrieb, der seit mehreren Jahren Lernende mit überdurchschnittlichem Erfolg ausgebildet hat, die Überschreitung der Höchstzahl der Lernenden bewilligen.


	Höchstzahl 
Lernende

	7
	Schulische Bildung (Berufsfachschule)

	
	7.1
	Berufsfachschule

Die schulische Bildung findet im Kanton Schaffhausen bei genügender Anzahl Lernenden an der Handelsschule KVS statt:

Die Handelsschule KVS (( 11.2) engagiert sich stets im hohen Masse auch für die Ausbildung im niederschwelligen Bereich und ist ein kompetenten Bildungspartner auch in dieser Attestausbildung.

Bei ungenügender Anzahl Lehrverhältnisse prüft das Berufsbildungsamt Schaffhausen allfällige alternative Schulstandorte.


	Schulort

	
	7.2
	Schultage

Die schulische Bildung an der Handelsschule KVS (( 11.2) dauert

· im ersten Semester zwei Schultage

· in den restlichen drei Semestern einen Schultag

	Schultage

	
	7.3
	Lektionentafel

Die Lektionen verteilen sich gemäss Bildungsplan 

· im ersten Semester auf durchschnittlich 17 Wochenlektionen

· in den restlichen drei Semestern auf 8 Wochenlektionen.
Anzahl Schultage

2

1

1

1

Lernbereiche

1. Sem

2. Sem

3. Sem

4. Sem

Total

Standardsprache (SSP)

100

40

40

60

240

Information / Kommunikation / Administration (IKA)

120

60

60

40

280

Wirtschaft & Gesellschaft (W&G)

80

40

40

40

200

Sport

40

20

20

20

100

Total 

340

160

160

160

820

 
	Lektionentafel

	
	7.4
	Semesterzeugnisse

Jedes Semester wird ein Zeugnis ausgestellt. Je ein Exemplar wird der lernenden Person und dem Ausbildungsbetrieb zugestellt.

	Semesterzeugnisse

	
	7.5
	Standortbestimmung
Am Ende des ersten Lehrjahres findet eine Standortbestimmung im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule statt (ca. Mai/Juni).

Diese dient der Überprüfung

· der schulischen und betrieblichen Leistungen im Hinblick auf die Weiterführung der Ausbildung;

· der Eignung für einen möglichen Übertritt ins zweite Lehrjahr des B-Profils im Beruf Kauffrau/Kaufmann EFZ (( 9.5) nach Abschluss der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit EBA.

	Standortbestimmung

	
	7.6
	Fachkundige individuelle Begleitung (FiB)

Bei der fachkundigen individuellen Begleitung (FiB) handelt es sich um ein Förderangebot, bei dem eine dafür ausgebildete Fachperson den Entwicklungsprozess einer lernenden Person unterstützt. 

Diese Fachperson wird die lernende Person bei Lernschwierigkeiten und anderen Ausbildungsproblemen begleiten und fördern. 

Dies erfolgt in Absprache und Zusammenarbeit mit dem Lehrbetrieb. Dadurch wird der Lehrbetrieb bei der Erreichung der Ausbildungsziele ebenfalls unterstützt.

Diese FiB ist in der Regel auf die zweijährigen beruflichen Grundbildungen mit Berufattest beschränkt.
	Fachkundige
individuelle Begleitung

	
	7.7
	Freikurse

Freikurse werden von der Berufsfachschule als Ergänzung zum Pflichtunterricht während der Arbeitszeit und in der Freizeit angeboten.

Lernende, welche im Betrieb und in der Berufsfachschule ausreichende Leistungen erbringen, können Freikurse besuchen.

Bis zu einem halben Tag pro Woche dürfen Freikurse auch in die Arbeitszeit fallen, ohne dass der lernenden Person Lohnabzüge gemacht werden dürfen.

Der Besuch erfolgt im Einvernehmen mit dem Lehrbetrieb. Bei Uneinigkeit entscheidet das Berufsbildungsamt des Kantons Schaffhausen.


	Freikurse

	
	7.8
	Stützkurse

Die Berufsfachschule bietet leistungsschwächeren Lernenden nach Möglichkeit Stützkurse zur Vertiefung des Pflichtstoffes an. 

Stützkurse sind befristeter Zusatzunterricht zum Aufholen des schulischen Rückstands.

Sofern Stützkurse während der Arbeitszeit stattfinden, ist der Besuch bis zu einem halben Wochentag ohne Lohnabzug gestattet.


	Stützkurse

	8
	Überbetriebliche Bildung

	
	8.1
	Überbetriebliche Kurse  (üK)

Überbetriebliche Kurse dienen der Vermittlung und dem Erwerb grundlegender praktischer Fertigkeiten und ergänzen die Bildung im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule.

Die zu vermittelnden Lerninhalte (Leistungsziele) sind im Bildungsplan aufgeführt (( 5.2).


	üK

	
	8.2
	Dauer

Gemäss Bildungsverordnung (Art. 8) umfassen die überbetrieblichen Kurse insgesamt mindestens 4 und höchstens 6 Tage zu 8 Stunden.


	Dauer

	
	8.3
	Organisation / IGKG Schweiz

Träger der überbetrieblichen Kurse sind in der Regel die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) wie z.B. Berufsverbände.

Im Beruf BüroassistentIn (und im Beruf Kauffrau/Kaufmann) ist es die IGKG Schweiz (Interessengemeinschaft kaufmännische Grundbildung), welche im Kanton Schaffhausen durch folgende Organisation wahrgenommen wird:


IGKG Schaffhausen

· IGKG-SH
Baumgartenstrasse 5
8200 Schaffhausen
Tel. 052 630 78 78
Fax 052 630 78 77
www.igkg-sh.ch

	IGKG Schweiz

	
	8.4
	Der Besuch der überbetrieblichen Kurse ist für die Lernenden obligatorisch.


	Kurspflicht

	
	8.5
	Der lernenden Person dürfen durch den Besuch des üK keine zusätzlichen Kosten entstehen. Kursgelder und allfällige Nebenkosten (Lehrmittel, Reisespesen) sind vom Lehrbetrieb zu tragen.


	Kurskosten

	
	8.6
	Die Branche Dienstleistung & Administration (D&A) erstellt ein Kursprogramm, woraus die Lerninhalte, die Lernziele und die Kursdauer ersichtlich sind.


	Kursprogramm

	
	8.7
	Die Branche D&A stellt den Lernenden und dem Lehrbetrieb rechtzeitig eine Kurseinladung zu, worin die Kursdaten, Kurszeiten, Lehrmittel usw. aufgezeigt werden.


	Kurseinladung

	9
	Leistungsbeurteilung Lernende

	
	9.1
	Lerndokumentation

Die lernende Person führt eine Lerndokumentation, in der sie laufend alle wesentlichen Arbeiten, die erworbenen Fähigkeiten und ihre Erfahrungen lernortübergreifend festhält. 

Eine entsprechende Einführung in diese Thematik wird der lernenden Person im ersten überbetrieblichen Kurs vermittelt.


	Lerndokumentation

	
	9.2
	Leistungsdokumentation Lehrbetrieb

Im Lehrbetrieb kontrolliert und unterzeichnet die verantwortliche Berufsbildnerin die Lerndokumentation halbjährlich im Rahmen eines Gesprächs.

Die verantwortliche Berufsbildnerin hält die Leistungen der lernenden Person halbjährlich fest in Form von Kompetenznachweisen im Formular „Kompetenzendiagramm“.

Diese Kompetenznachweise werden in drei Stufen ausgedrückt. Die Anzahl Punkte, die pro Leistungsziel und Stufe erreicht werden kann, ist im Bildungsplan festgelegt.

Diese Punktebewertung fliesst ein in die Bewertung des Qualifikationsbereiches „Berufliche Praxis“ (( 10.3).


	Bewertung 
 Lehrbetrieb

	
	9.3
	Leistungsdokumentation Berufsfachschule

Die Berufsfachschule (( 7.1) dokumentiert die Leistungen der lernenden Person anhand des Semesterzeugnisses (( 7.4).


	Bewertung
 Berufsfachschule

	
	9.4
	Leistungsdokumentation Überbetriebliche Kurse (üK)

Die üK-Leitung dokumentiert die Leistungen der lernenden Person in Form von Kompetenznachweisen im Formular „Kompetenzendiagramm“ analog der Bewertung im Lehrbetrieb.

Diese Kompetenznachweise werden in drei Stufen ausgedrückt. Die Anzahl Punkte, die pro Leistungsziel und Stufe erreicht werden kann, ist im Bildungsplan festgelegt.

Diese Punktebewertung fliesst ein in die Bewertung des Qualifikationsbereiches „Berufliche Praxis“ (siehe Punkt 10.3).


	Bewertung
 üK

	
	9.5
	Lernortkooperation / Übertritt in EFZ-Grundbildung

Spätestens am Ende des ersten Lehrjahres nehmen der Lehrbetrieb und die Berufsfachschule eine gemeinsame Beurteilung vor. 

Dabei überprüfen sie die betrieblichen und schulischen Leistungen insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Übertritt in die Grundbildung „Kauffrau/Kaufmann EFZ / Basisbildung“.

Für die Beurteilung zählen 

· im Lehrbetrieb die Leistungen aus dem Formular 
„Kompetenzendiagramm“ und

· in der Berufsfachschule die Semesterzeugnisse.


Erreicht die lernende Person die notwendigen Leistungen im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule, so entscheidet der Lehrbetrieb zusammen mit der lernenden Person über den Besuch von Ergänzungskursen in denjenigen Fächern, die für einen möglichen Übertritt in die Grundbildung „Kauffrau/Kaufmann EFZ / Basisbildung“ notwendig sind. 

Die Berufsfachschule bietet entsprechende Ergänzungskurse an.

Im Bildungsplan wird folgende Empfehlung für mögliche Inhalte der Ergänzungskurse abgegeben, die für den Eintritt ins B-Profil im Beruf Kauffrau/Kaufmann nützlich sind: 

· Fremdsprache und Wirtschaft & Gesellschaft

Wir empfehlen, dass nur lernende Personen mit einem „guten“ Leistungsvermögen (Note 5.0 und höher) und guter Leistungsbereitschaft den Übertritt in die EFZ-Grundbildung in Angriff nehmen.


	Beurteilung Übertritt 
EFZ-Grundbildung

Ergänzungskurse

	10
	Qualifikationsverfahren

	
	10.1
	Prüfungszulassung

Zum Qualifikationsverfahren wird zugelassen, wer die berufliche Grundbildung erworben hat:

· nach den Bestimmungen der Bildungsverordnung;

· in einer dafür vom Kanton zugelassenen Bildungsinstitution; oder

· ausserhalb eines geregelten Bildungsganges und glaubhaft macht, den Anforderungen der Abschlussprüfungen gewachsen zu sein.


	Zulassung

	
	10.2
	Qualifikationsbereiche

In der Abschlussprüfung werden folgende drei Qualifikationsbereiche unterschieden und geprüft:

· Berufliche Praxis

· Begleitete fächerübergreifende Arbeit

· Schulische Bildung

	Qualifikationsbereiche

	
	10.3
	Qualifikationsbereich „Berufliche Praxis“

· 30-minütiges Qualifikationsgespräch

· Auf der Basis der beiden Kompetenznachweise (Kompetenzdiagramme) des Lehrbetriebs und der überbetrieblichen Kurse

· Einbezug der beruflichen Entwicklung der lernenden Person während der zwei Lehrjahre


	Qualifikationsbereich

„Berufliche Praxis“

	
	10.4
	Qualifikationsbereich „Begleitete fächerübergreifende Arbeit“

Die lernende Person schreibt in der Berufsfachschule eine Arbeit basierend auf den schulischen Leistungszielen (siehe Bildungsplan) der Fächer

· Information/Kommunikation/Administration (IKA)

· Wirtschaft & Gesellschaft (W&G)

· Standardsprache Deutsch

	Qualifikationsbereich

„Fächerübergreifende

Arbeit“

	
	10.5
	Qualifikationsbereich „Schulische Bildung“

Schriftliche Schlussprüfungen von je 60 Minuten in den Fächern

· Information/Kommunikation/Administration (IKA)

· Wirtschaft & Gesellschaft (W&G)

· Standardsprache Deutsch


	Qualifikationsbereich

„Schulische Bildung“

	
	10.6
	Bestehensnormen

Das Qualifikationsverfahren ist bestanden, wenn

a) der Qualifikationsbereich „Berufliche Praxis“ mit dem Prädikat „erfüllt“ beurteilt ist (( 10.7) und

b) die Schlussnote aus dem Qualifikationsbereich „Schulische Bildung“ 4.0 oder höher beträgt ((10.8).

	Bestehensnormen

	
	10.7
	Prädikat Berufliche Praxis

Das Prädikat „erfüllt“ für den Qualifikationsbereich „Berufliche Praxis“ ergibt sich aus der Summe der erreichten Punkte (( 9.2)

a) der Kompetenznachweise im Lehrbetrieb

b) der Kompetenznachweise in den überbetrieblichen Kursen

c) des Qualifikationsgesprächs
	Prädikat „erfüllt“

	
	10.8
	Schlussnote Schulische Bildung

Die Schlussnote ist das auf eine Dezimalstelle gerundete Mittel folgender einfach gewichteter Noten:

a) Note für die „Begleitete fächerübergreifende Arbeit“ ((10.4)

b) Notenschnitt aus drei schriftlichen Schlussprüfungen aus dem Qualifikationsbereich „Schulische Bildung“ ((10.5)

c) Erfahrungsnote

	Schlussnote

	
	10.9
	Grafische Darstellung Prüfungssystematik

Qualifikationsbereich

Umschreibung

Zeitpunkt/Dauer

Bewertung

„Berufliche Praxis“

Externe Überprüfung des Formulars „Kompetenzendiagramms“ in einem abschliessenden Qualifikationsgespräch

Am Ende der Lehrzeit

30 Minuten

erfüllt / 
nicht erfüllt

„Begleitete fächerübergreifende Arbeit“

Einbezug der Fächer

· Information / Kommunikation / Administration

· Standardsprache

· Wirtschaft & Gesellschaft

Im Verlauf des zweiten Lehrjahrs

Umfang 
8 – 12 Seiten

Note

(gerundet auf 1/10)

„Schulische Bildung“

Schriftliche Schlussprüfung im Fach Information / Kommunikation / Administration

Am Ende der Lehrzeit

60 Minuten

Note

(gerundet auf 1/10)

Schriftliche Schlussprüfung im Fach Wirtschaft & Gesellschaft

Am Ende der Lehrzeit

60 Minuten

Schriftliche Schlussprüfung im Fach Standardsprache

Am Ende der Lehrzeit

60 Minuten

 
	Prüfungssystematik

	
	10.10
	Prüfungswiederholung

Die Wiederholung des Qualifikationsverfahrens ist höchstens zweimal möglich.

Bereits früher bestandene Teile müssen nicht wiederholt werden.

Muss einer der beiden Qualifikationsbereiche (Berufliche Praxis oder Schulische Bildung) wiederholt werden, so ist er in seiner Gesamtheit zu wiederholen.

Je nach Ausgangslage sind Ersatzprüfungen möglich.


	Prüfungswiederholung


	11
	Kontaktadressen

	
	11.1
	· Berufsbildungsamt Kanton Schaffhausen
Berufsbildung
Ringkengässchen 18
8200 Schaffhausen
Tel. 052 632 72 56
Fax 052 632 77 79
www.berufsbildung-sh.ch
· Manfred Bolli, Ausbildungsberater
Tel. 052 632 75 15
E-Mail manfred.bolli@ktsh.ch

	

	
	11.2
	· Handelsschule KVS
Abteilung Kaufmännische Grundbildung
Baumgartenstrasse 5
8200 Schaffhausen
Tel. 052 630 79 00
Fax 052 630 79 01
www.hskvs.ch


· Frau Christine Wüscher, Leiterin Kaufm. Grundbildung
Tel. 052 630 79 06 
 E-Mail christine.wuescher@hskvs.ch

	

	
	11.3
	IGKG Schaffhausen/ Organisation der Arbeitswelt

· IGKG-SH
Baumgartenstrasse 5
8200 Schaffhausen
Tel. 052 630 78 78
Fax 052 630 78 77
www.igkg-sh.ch
· Martin Burkhardt, Geschäftsführer
Tel. 052 630 78 78
E-Mail martin.burkhardt@kv-sh.ch


· Renato Brunetti, Präsident

Tel. 052 632 40 40
E-Mail r.brunetti@gewerbe-sh.ch

	


	12
	Formulare, Hilfsmittel und Internet

	
	12.1
	Formular „Gesuch um Bildungsbewilligung“
	

	
	12.2
	Lehrvertragsformular
	

	
	12.2
	Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 13.12.2002
	

	
	12.3
	Berufsbildungsverordnung (BBV) vom 19.11.2003
	

	
	12.4
	Bildungsverordnung Büroassistent/in EBA
	

	
	12.5
	Bildungsplan Büroassistent/in EBA
	

	
	12.6
	DBK-Lexikon der Berufsbildung
	

	
	12.7
	Ordner „Handbuch betriebliche Grundbildung“
	

	
	12.8
	Lehrstellennachweis Kanton Schaffhausen (LENA)
	

	
	12.9
	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Schaffhausen
	

	
	12.10
	Reglement „Kauffrau/Kaufmann mit eidg. Fähigkeitszeugnis“
	

	
	12.11
	Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung (SDBB)
	

	
	12.12
	Interessengemeinschaft Kaufmännische Grundbildung CH
	

	
	12.13
	Lehrmeistervereinigung IGKG Schaffhausen
	

	
	12.14
	Handelsschule KVS
	

	
	12.15
	Berufsbildungsamt Kanton Schaffhausen
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	Unser Dank geht an Boris Bollinger, MBA ZH, für die Zurverfügungstellung der Dokumente und die Vorarbeiten!
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